
Integrierte Ländliche Entwicklung
Förderung gewerblicher Maßnahmen

Informationsveranstaltung der HWK und IHK



Kapitel A der Förderrichtlinie ILE/2007 

Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

Gewerbliche Maßnahmen zur Grundversorgung

A.1.1 Umnutzung leerstehender oder 
ungenutzter ländlicher Bausubstanz 
für eine wirtschaftliche Nutzung

Beispiel: ein alter 
Dreiseitenhof wird zum 
Maschinenbaubetrieb 
umgenutzt

Zuwendungsfähig sind 
Hochbauarbeiten und max. 
25% Freianlagen, einschl. 25% Freianlagen, einschl. 
Planung 

-Fördersatz:

Kleine und 
Kleinstunternehmen 50 %

Mittlere Unternehmen 40 %

-Max. Zuwendung: 200.000 €

-Mindestzuschuss: 15.000 €



Beispiel: Umnutzung Scheune für Versandhandel



Beispiel: Umnutzung Scheune für Computerfirma



Beispiel: Umnutzung LPG-Ställe zu Werkstatt und 
Busreisefirma



Beispiel: Umnutzung Stallgebäude zu Autoteile-
Handel



Nicht förderfähig als Umnutzung zu gewerblichen 
Zwecken (Kapitel A.1.1):

-Gaststätten, Bars, Diskotheken

-Betriebsstätten des Beherbergungsgewerbes



Kapitel A 

Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

Gewerbliche Maßnahmen zur Grundversorgung

A.1.2 Umnutzung leerstehender 
oder ungenutzter Gebäude für die 
Grundversorgung mit Waren und 
Dienstleistungen

Beispiel: eine alte BHG-
Station wird zur Dorfdrogerie 
umgenutzt

Zuwendungsfähig sind 
Hochbauarbeiten und max. 25% 
Freianlagen, einschl. Planung

-Fördersatz:

Kleine und Kleinstunternehmen 
50 %

Mittlere Unternehmen 40 %

-Max. Zuwendung: 200.000 €

-Mindestzuschuss: 15.000 €



Einrichtungen, die nicht als Maßnahmen zur 
Grundversorgung förderfähig sind:

-Unternehmensnahe Dienstleistungen, Groß- und Zwischenhandel

-Einrichtungen im Bereich Einzelhandel mit Gesamthandelsfläche 
über 800m²

-Mobile Grundversorgung mit Ausnahme mobiler Dienstleistung
(die Versorgung mit Waren ist grundsätzlich ausgeschlossen)

-Gaststätten, Bars, Diskotheken,

- Betriebsstätten des Beherbergungsgewerbes, Appartementhotels 
und Ferienwohnungsanlagen 

-Dienstleister, deren Anteil an Privatkunden 50 % unterschreitet 
und mit überwiegend überregionalem Absatz und mit überwiegend überregionalem Absatz 

-Go-Kart-Bahnen, Kegel- und Bowlingbahnanlagen

-Golfplätze und Tennisanlagen einschließlich deren 
Nebeneinrichtungen

-Frei- und Hallenbäder 

-Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung

-Stromversorgung

-Telekommunikation (außer Breitbandversorgung)

Ausschlüsse gelten auch für Vermietung an die genannten 
Einrichtungen



Beispiel: Umnutzung Wohnstallhaus zu Wohnhaus 
und Blumengeschäft
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Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

Gewerbliche Maßnahmen zur Grundversorgung

A.1.3 Erhaltung und Entwicklung der 
Außenhülle von Gebäuden  sowie 
von Betriebs- und 
Erschließungsflächen der 
Einrichtungen zur Grundversorgung 
mit Waren und Dienstleistungen

Beispiel: eine Dorfbäckerei 
bekommt eine neue Fassade

Zuwendungsfähig sind 
Hochbauarbeiten an der Hochbauarbeiten an der 
Außenhülle und max. 25% 
Freianlagen, einschl. Planung

-Fördersatz:

Kleine und Kleinstunternehmen 
40 %

Mittlere Unternehmen 30 %

-Max. Zuwendung: 100.000 €

-Mindestzuschuss: 15.000 €



Beispiel: Sanierung Fassade und Außenbereich 
Bäckerei - Wirtschaftsgebäude



Beispiel: Sanierung Fassade Lebensmittelgeschäft
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Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

Gewerbliche Maßnahmen zur Grundversorgung

A.1.4 Investive Maßnahmen  zur 
Sicherung der Grundversorgung

Breitbandversorgung /Stand 
28.04.09)

Zuwendungsfähig sind Ausgaben für: 

1.    Erstellung von Bedarfs und 
Verfügbarkeitsanalyse sowie 
Infoveranstaltung 

2.    Schließung der Wirtschaftlicheits-
lücke, einschl. Planung

3.    Verlegung von Leerrohren, 
Planung

Zuwendungsberechtigt sind 
Gemeinden, nicht gewerbliche 
Zusammenschlüsse und 

Beispiel: 

Ein Dorf wird mit einem 
lokalen Wärmenetz 
erschlossen

Zuwendungsfähige Maßnahmen, 
die ein Dorf oder Teile davon 
durch ein lokales Wärmenetz, 
welches aus erneuerbaren 
Energien gespeist wird, 
erschließen.

Zuwendungsberechtigt sind 
Gemeinden, nicht gewerbliche 
Zusammenschlüsse und 
Unternehmen (nur KMU) und 
Landkreise

Zusammenschlüsse und 
Unternehmen (nur KMU)

- Fördersatz: 

Gemeinden/ Landkreise 90% brutto 
GAK Mittel 

Unternehmen nur 1.-2. 74 % (SMUL)

Vereine (nicht Gewerblich )nur 1.-2. 
74% (SMUL Zustimmung)

Max. Zuwendung: 200.000 €/ je OT, 
jeweils 1x für 1.-3. höchstens 5 T € je 
Haushalt, Unternehmen, Einrichtung 

Mindestzuschuss: 500 € für 
Maßnahmen nach 1., und 5.000 € für 
Maßnahmen nach 2. und 3.
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Beschäftigungswirksame Maßnahmen,

Gewerbliche Maßnahmen zur Grundversorgung

A.1.4

Investive Maßnahmen zur 
Sicherung der 
Grundversorgung

Beispiel: 

Eine neues Geschäft zur 
Nahversorgung richtet Nahversorgung richtet 
seinen Laden ein

Zuwendungsfähig ist die 
Ausstattung

-Fördersatz: 

Kleine und Kleinstuntern. 50 %
Mittlere Unternehmen 40 %

-Max. Zuwendung: 100.000 €

-Mindestzuschuss: 5.000 €



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


